
Aktuelle Informationen
Ordnungsrecht
Verbrennen von pflanzlichen Abfällen

Bitte beachten Sie, dass sowohl bundes- und landesabfallrechtlich es verboten ist, Abfälle offen zu
verbrennen. Pflanzliche Abfälle aus Haushaltungen und Gärten sind vielmehr dem öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger zu überlassen, wenn keine Eigenkompostierung erfolgen kann (§ 17 Absatz 1 KrWG).
Verstöße sind Ordnungswidrigkeiten und können mit Geldbußen – nach Landesrecht bis zu 20.000 Euro –
geahndet werden. Beachten Sie bitte auch den anliegenden Flyer zu dem Thema.

Flyer des Landes Brandenburg - Holzfeuer im Freien

 

https://www.havelland.de/
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/holzfeuer-im-freien.pdf

